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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser der AGP-Mitteilungen, 

 

„Mitarbeiterbeteiligung kittet Koalition“ ! So beschrieb 

das Handelsblatt am 29.11.07 die Atmosphäre in der 

Koalitionsarbeitsgruppe zur Neugestaltung der steuerli-

chen Regelungen zur Mitarbeiterbeteiligung. Diese hat 

zwar noch keine greifbaren Ergebnisse vorgelegt, aber 

Union und SPD scheinen fest entschlossen, das „Pro-

jekt Investivlohn“ zu einem Abschluss zu bringen. 

Die politischen Positionen von CDU und SPD, die wir 

auf Seite 3 dieser Ausgabe der AGP-Mitteilungen ne-

beneinander dokumentiert haben, liegen bei genaue-

rem Hinsehen auch gar nicht so weit auseinander. Der 

neue Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) ist Mitglied der 

Arbeitsgruppe und gilt als Verfechter der außerbetrieb-

lichen Kapitalanlage. Vieles spricht also dafür, dass im 

Anlagenkatalog eines neuen Mitarbeiterbeteiligungsge-

setzes sowohl die betrieblichen als auch überbetriebli-

che Beteiligungsformen enthalten sein werden.  

Es wird also auf einen „Wettbewerb der Systeme“- der 

betrieblichen und der außerbetriebliche Anlage von Be-

teiligungskapital – hinauslaufen. Das muss nicht unbe-

dingt für schändlich, wenn gewährleistet ist, dass die 

betriebliche Beteiligung bei einer Neuregelung nicht 

diskriminiert wird.  

Neben der Politik möchten wir dem Thema Partner-

schaftliche Unternehmensführung einen breiteren 

Raum widmen. Neuere Studien zum Arbeitsklima und 

zum Engagement der Arbeitnehmer, eine Un-

tersuchung von ATKearny und AGP zu den Auswir-

kungen der Mitarbeiterbeteiligung und ein Beitrag über 

die Führungsphilosophie namhafter Unternehmen be-

legen die Bedeutung der immateriellen Mitarbeiterbe-

teiligung. 

Dies wird auch belegt 

durch die Einblicke in 

die Unternehmens-

praxis von Wilkhahn, 

Hoppecke, Meissner 

und SMA, die mit 

jeweils unterschied-

lichen Ausprägungen 

einer partner-

schaftlichen Unter-

nehmenskultur 

bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten. Das „ältes-

te“ Unternehmen in dieser Reihe – Wilkhahn – feierte 

in diesem Herbst 100-jähriges Firmenjubiläum. Unser 

Foto zeigt einen der Pioniere der Mitarbeiterbeteiligung 

in Deutschland, Fritz Hahne mit Sohn Jochen Hahne. 

Dieser hat das Unternehmen nach einigen Turbulenzen 

Ende der neunziger Jahre auf die Erfolgschiene zu-

rückgeführt. Wir gratulieren! 

 

Das AGP-Team wünscht 

allen Mitgliedern sowie den 

Leserinnen und Lesern ein 

schönes Weihnachtsfest und 

ein glückliches Jahr 2008. 

 

Dr. Heinrich Beyer 

www.agpev.de 
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Politik 
 
Durchaus Schnittmengen - CDU und 
SPD zur Mitarbeiterbeteiligung 
Die Große Koalition in Berlin hat nach der Vorlage der 

Konzepte von CDU/CSU und SPD (siehe AGP-Mit-

teilungen 3/2007) eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur 

Erstellung eines Gesetzentwurfes für ein neues „Mitar-

beiterbeteiligungsgesetz“ eingerichtet. Diese soll bis 

Anfang 2008 eine entsprechende Vorlage erarbeiten; 

die neuen Regelungen könnten dann zum 01.07.2008 

oder zum 01.01.2009 in Kraft treten. 

Wir dokumentieren hier die „politischen Auffassungen“ 

der Koalitionsparteien zur Mitarbeiterbeteiligung, die 

sich bei genauerer Betrachtung gar nicht so fundamen-

tal voneinander 

unterscheiden (by.)  

 

Betriebliche Bündnisse für Soziale Kapitalpartner-
schaften 

Die Schere zwischen Arbeitnehmer- und Vermö-
genseinkommen geht immer weiter auseinander. 

Der CDA-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann will 

auf sinkende Lohneinkommen mit einer Beteiligung der 

Arbeitnehmer an der Kapitalentwicklung reagieren. „Die 

aktuelle Diskussion über die Entwicklung der Nettolöh-

ne in Deutschland zeigt deutlich, wie wichtig eine Mit-

arbeiterbeteiligung an Unternehmen ist“. 

CDU und CSU wollen, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer am Erfolg unserer Wirtschaft teilha-
ben.  

Deshalb wollen wir „Betriebliche Bündnisse für Soziale 

Kapitalpartnerschaften“ mit über einer halben Milliarde 

Euro staatlich fördern, wenn sich Beschäftigte an Ge-

winn und Kapital der Unternehmen beteiligen. 

Eine starke Beteiligung von Beschäftigten an „ihrem“ 

Unternehmen ist gut für die Arbeitnehmer und gut für 

die Betriebe. Denn die höhere Bindung an das eigene 

Unternehmen stärkt die Unternehmenskultur, schafft 

zusätzliche Motivation, steigert so die Produktivität und 

macht Unternehmen gleichzeitig durch eine verbesser-

te Eigenkapitalausstattung flexibler. 

Wichtige Maßnahmen im Einzelnen: 

 Wir wollen, dass möglichst viele Arbeitnehmer und 

Unternehmen die freiwillige Mitarbeiterbeteiligung 

an Gewinn und Kapital nutzen. Die staatliche För-

derung steht daher jedem Beschäftigten offen. 

Künftig sollen bis zu 1.000 Euro jährlich – aufgeteilt 

in einen Freibetrag und eine Bruttolohnumwandlung 

– steuerbegünstigt im Unternehmen angelegt wer-

den können. 

 

 Die Beteiligungen sollen steuerfrei in Altersvorsor-

gepläne überführt werden können. Damit verbinden 

wir die Soziale Kapitalpartnerschaft mit der Alters-

vorsorge. 

 Kapitalbeteiligungen sollen nicht generell per Ge-

setz vor Insolvenz geschützt werden, weil das die 

Rendite reduzieren kann. Wer aber seine Anlage 

verbindlich sichern will, muss dazu die Möglichkeit 

über solide Versicherungsmodelle zur Absicherung 

erhalten. 

 Wir streben Lösungen auf betrieblicher Ebene an. 

Denn die Kapitalbeteiligung soll – als freiwillige 

Leistung des Arbeitgebers – aufgebracht werden, 

mit dem Vorteil, dass die ausbezahlten Gewinnbe-

teiligungen im Unternehmen verbleiben. 

Die Union eröffnet allen Beschäftigten die Möglichkeit 

eines Kapitaleinkommens als zusätzliche Lohn- und 

Gehaltsquelle sowie als Vorsorge für das Alter. 

„Mit Hilfe von sozialen Kapitalpartnerschaften können 

sich Arbeiternehmer direkt am Unternehmen beteiligen 

und sich in guten Jahren über eine entsprechende 

Rendite freuen“, so Laumann. Studien hätten gezeigt, 

dass auch Unternehmen davon profitieren, wenn sie 

ihre Mitarbeiter beteiligen. „Beide Seiten haben durch 

unser Modell Vorteile“. 

 

 

Der Deutschlandfonds: Aufschwung für alle!  

Schere zwischen Vermögens- und Arbeitnehmer-
einkommen 

Die Schere zwischen den unterschiedlichen Einkom-

mensarten wird in Deutschland immer größer: Von 

2001 bis 2006 sind die Unternehmens- und Vermö-

genseinkommen um 32,5 Prozent gestiegen, während 

die Arbeitnehmereinkommen nur einen Zuwachs von 

2,1 Prozent verzeichneten. Das ist ungerecht, unsozial 

und schwächt unseren Binnenmarkt. Wir wollen einen 

Aufschwung für alle: Alle Menschen müssen durch gu-

te Arbeit und gerechte Einkommen am Wohlstand teil-

haben. 

Zusätzlich zum Tariflohn: Mehr Mitarbeiterbeteili-
gung ermöglichen! 

Kurt Beck hat die Initiative ergriffen und gemeinsam mit 

Olaf Scholz das Konzept eines „Deutschlandfonds für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ vorgeschlagen. 

Der Fonds soll allen Unternehmen in Deutschland offen 

stehen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-

sätzlich zum Tariflohn eine freiwillige Beteiligung am 

Unternehmen ermöglichen wollen. 
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So funktioniert der Deutschlandfonds 

Mitarbeiter, Unternehmen und Fonds arbeiten zusam-

men: 

 Das Unternehmen stellt seinen Mitarbeitern Mittel 

für die Beteiligung am Fonds zur Verfügung, die 

nicht von Lohn- oder Gehalt abgezweigt werden. 

 Die Mitarbeiter des Unternehmens beteiligen sich 

am Deutschlandfonds. Jeder Mitarbeiter erhält also 

Anteile an dem Fonds. Er profitiert von Zinsen und 

Wertsteigerung. 

 Der Deutschlandfonds legt die gesammelte Anla-

gesumme der Mitarbeiter eines Unternehmens in 

diesem Unternehmen an. Dafür zahlt das Unter-

nehmen Zinsen an den Fonds. Das Geld wird in der 

Bilanz des Unternehmens wie Eigenkapital behan-

delt. Das stärkt den Betrieb und hilft, Arbeitsplätze 

zu sichern. 

Der Fonds stärkt die Teilhabe der Beschäftigten 
und den Erfolg der Unternehmen 

 Der Fonds bietet Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer eine Anlageform, mit der sie stärker an 

Wachstum und Erfolg ihres Unternehmens teilha-

ben. Das stärkt auch die Verbundenheit mit dem 

Betrieb. 

 Der Fonds bietet für abhängig Beschäftigte eine 

weitgehende Sicherheit vor dem Risiko des Verlus-

tes ihrer Anlage bei Insolvenz ihres Unternehmens. 

 Der Fonds erleichtert den Unternehmen die Einrich-

tung einer attraktiven Mitarbeiterbeteiligung durch 

niedrige Verwaltungskosten und einfache Handha-

bung. 

 Der den Mitarbeitern gezahlte Anlagebetrag bleibt 

dem Unternehmen erhalten. Das verbessert gerade 

bei kleinen und mittleren Unternehmen die Kredit-

chancen. Die Anlage steht für Investitionen zur Ver-

fügung. 

 Der erfolgreichen Riesterrente und der betriebli-

chen Altersvorsorge wird keine Konkurrenz ge-

macht. 

 

Im Gegensatz zu den bislang bekannten Vorschlägen 

von CDU und CSU stärkt der Deutschlandfonds unab-

hängig von der Unternehmensform die Möglichkeit, 

sich am eigenen Unternehmen und seiner wirtschaftli-

chen Entwicklung zu beteiligen. Er sichert das Verlust-

risiko für die Arbeitnehmer. 

Mitarbeiterbeteiligung mehrdimensio-
nal: - Prof. Eduard Gaugler zur aktuel-
len Diskussion und historischen Hin-
tergründen 

In den letzten Monaten haben eine Reihe von Politikern 

die Beteiligung der Mitarbeiter am arbeitgebenden Un-

ternehmen erneute in die öffentliche Diskussion ge-

bracht. Kommissionen politischer Parteien beschäfti-

gen sich mit Vorschlägen für neue Regelungen durch 

den Gesetzgeber, bei denen es vorrangig um Ände-

rungen bei der staatlichen Förderung der Vermögens-

bildung der Arbeitnehmer im Allgemeinen und der Mit-

arbeiterbeteiligung im Besonderen geht. Bei diesen 

Diskussionen und bei den Berichten in den Medien hat 

man nicht immer den Eindruck, dass jene, die sich mit 

Empfehlungen und Anforderungen zur finanziellen Be-

teiligung der Mitarbeiter zu Wort melden, die lange 

Tradition dieser Thematik und der vielfältigen Erfah-

rungen, die inzwischen die Beteiligungspraxis bietet, 

kennen. Dies gilt insbesondere dann, wenn angebliche 

Experten bei ihren Vorschlägen nicht zwischen einer 

Beteiligung der Mitarbeiter am ökonomischen Erfolg 

des arbeitgebenden Unternehmens und an dessen Ka-

pital unterscheiden und die möglichen Verbindungen 

von Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter au-

ßer Acht lassen.  

Die Erfolgsbeteiligung kann man kollektiv für die Be-

legschaft eines Unternehmens und individuell für den 

einzelnen Mitarbeiter gestalten. Im erstgenannten Falle 

dotiert man – seit langem so praktiziert – die zusätzli-

chen betrieblichen Sozialleitungen variabel in Abhän-

gigkeit vom Jahreserfolg des Unternehmens. Bei der 

individuellen Erfolgsbeteiligung erhalten die Mitarbeiter 

zusätzlich zu ihrem Arbeitsentgelt erfolgsabhängige 

Beträge entweder bar ausgezahlt oder als Gutschrift 

bzw. als Kapitaltitel. Seit Franz Joseph Ritter von Buß 

1837 in seiner berühmten Fabrikrede die damals aus 

England kommende Idee der Erfolgsbeteiligung aufge-

griffen hatte, gab es im 19. Jahrhundert auch in 

Deutschland nach und nach immer mehr Beteiligungs-

unternehmen. Zwei Beispiele: Die Ertragsbeteiligung 

des J.H. von Thünen auf seinem landwirtschaftlichen 

Gut in Tellos seit 1848, bei der die individuellen Er-

folgsanteile der Altersversorgung der Mitarbeiter dien-

ten; ferner die Erfolgsbeteiligung bei den Carl Zeiss-

Werken in Jena seit 1898, mit der Ernst Abbé die da-

mals aufkommenden Tarifverträge ergänzte. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg haben zahlreiche Unternehmen die 

Beteiligung ihrer Mitarbeiter am Unternehmenserfolg in 

vielen Varianten eingeführt und praktizieren sie bis 

heute. 

Auch bei der Kapitalbeteiligung stammen die ersten 

Praxisbeispiele aus dem vorletzten Jahrhundert. In den 

1870er Jahren haben mehrere deutsche Aktiengesell-

schaften Belegschaftsaktien ausgegeben. Diese Form 

der Kapitalbeteiligung hat sich dann seit den 1950er 

Jahren bei vielen größeren Kapitalgesellschaften ver-
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breitet. Vor allem in der mittelständischen Wirtschaft 

haben viele Firmen seither in zahlreichen Branchen 

unterschiedliche Modelle für die Beteiligung am Eigen- 

und am Fremdkapital entwickelt und spezielle Arten 

von Mezzanin-Kapital für die finanzielle Beteiligung ih-

rer Mitarbeiter erprobt. Trotz einer insgesamt positiven 

Entwicklung in der Beteiligungspraxis liegt die Zahl der 

deutschen Firmen, die Mitarbeiterkapital einsetzten, 

noch immer unter dem Durchschnitt in vergleichbaren 

europäischen Ländern.  

Die gegenwärtigen Aktivitäten in der Politik, der Ver-

breitung der Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung neue Impul-

se zu geben, sollten die Erkenntnisse aus der bisheri-

gen Beteiligungspraxis achten. Zwangsnormen durch 

den Gesetzgeber und durch Tarifverträge stehen im 

Widerspruch zu den Zielen, die Unternehmen mit der 

Beteiligung der Mitarbeiter an ihrem Kapital anstreben; 

eine sinnvolle Kapitalbeteiligung setzt freiwillige Kon-

zepte für beide Seiten, für die Unternehmen und für die 

Mitarbeiter, voraus. Die gelegentlich erneut vorgetra-

genen Überlegungen, die Mitarbeiterbeteiligung am 

Unternehmenskapital mit Branchenfonds bzw. mit ei-

nem Einheitsfonds zu organisieren, erscheinen nach 

der Kritik an solchen Vorschlägen in den 1970er Jah-

ren noch immer ziemlich dubios. Ebenso bedarf es der 

Überprüfung, inwieweit sich eine Kapitalbeteiligung der 

Mitarbeiter in das System ihrer Altersversorgung integ-

rieren lässt. 

Für das Personalmanagement ist ein weiterer Aspekt 

relevant. Will ein Unternehmen mit der Erfolgs- und 

Kapitalbeteiligung das mitunternehmerische Denken 

und Verhalten seiner Mitarbeiter anregen und fördern, 

verlangt die finanzielle Partizipation eine Ergänzung 

durch immaterielle Beteiligungskomponenten. Einer 

partnerschaftlichen Unternehmenskultur mit einer darin 

eingebauten materiellen Beteiligung der Mitarbeiter bil-

det ein modernes Leitbild für die Personalpolitik in ei-

nem wettbewerbsfähigen Unternehmen. 

(zuvor abgedruckt in: Personal 9-2007) 

 

 

 

Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung mehr-
dimensional – Oder: „Es liegen nicht 
alle Eier in einem Nest!“  
Dr. Heinrich Beyer zur aktuellen Diskussion um die In-
solvenzsicherung von Mitarbeiterbeteiligungen sowie 
die Diversifizierung und Rendite von staatlich geförder-
ten Kapitalanlageprodukten: 

 

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind für die Unterneh-

men und die Mitarbeiter gleichermaßen vorteilhaft. Die 

dafür notwendigen Mittel werden im betrieblichen Pro-

zess erwirtschaft – zum Beispiel in Form einer Er-

folgsbeteiligung – oder von den Mitarbeitern beispiels-

weise durch eine Entgeltumwandlung zur Verfügung 

gestellt. Die Verwendung dieser Mittel für eine Kapital-

beteiligung, also für die innerbetriebliche Anlage als 

Fremd- oder Eigenkapital, ist aber mit einem gravie-

renden Nachteil verbunden: Dieses Kapital ist der per-

sönlichen Verwendung durch die Mitarbeiter zwar ent-

zogen - zumindest für die Dauer der Anlage -, muss 

aber gleichwohl zum Zeitpunkt der Anlage versteuert 

werden; die Sozialversicherungsbeiträge werden  

ebenfalls sofort fällig. 

Dies ist – neben anderen – ein Grund dafür, dass in 

Deutschland noch nicht sehr viele Unternehmen derar-

tige Modelle realisiert haben. 

Die Politik möchte das nun aus guten Gründen ändern. 

Neben der Frage, ob und bis zu welcher Obergrenze 

eine nachgelagerte Besteuerung von Beteiligungskapi-

tal eingeführt wird, ist die Absicherung des Mitarbeiter-

kapitals gegen die Insolvenz des arbeitgebenden Un-

ternehmens ein zentraler Diskussionspunkt in der poli-

tischen Auseinandersetzung. Dafür werden im wesent-

lichen zwei Gründe angeführt: 

 Die Mitarbeiter dürfen im Falle der Insolvenz des 

arbeitgebenden Unternehmens neben ihrem Ar-

beitsplatz nicht auch noch das Beteiligungskapital 

verlieren, das der Vermögensbildung und auch der 

Vorsorge für das Alter dienen soll.  

 Es ist unter dem Gesichtspunkt der Kapitalanlage 

nicht sinnvoll, dass der Anleger – in diesem Fall der 

Mitarbeiter – seine freien Mittel ausschließlich oder 

zum großen Teil nur einer Anlageform – hier die 

Kapitalbeteiligung am eigenen Unternehmen - zu-

führt. Es sei denn, dass der Anleger vor dem Ver-

lust dieses Kapitals geschützt wird. 

 

Wie ist die propagierte Notwendigkeit der Insolvenzsi-

cherung der Mitarbeiterbeteiligung imZusammenhang 

mit den verschiedenen stattlich geförderten Produkten 

zur Vermögensbildung nun zu beurteilen? 
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Sicherheit  

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind wie andere Formen 

der Vermögensbildung – Lebensversicherungen, 

Fondssparpläne oder das Eigenheim - auf lange Lauf-

zeiten ausgerichtet und sollen die Vermögensbildung 

der Arbeitnehmer stützen. Damit stehen sie neben den 

beiden anderen staatlich geförderten Produkten der 

Vermögensbildung bzw. der Altersvorsorge - der be-

triebliche Altersversorgung (bAV) und der Riester-

Rente. Hierfür hat der Gesetzgeber aus bekannten 

Gründen die nachgelagerte Besteuerung als zusätzli-

chen Anreiz zur (Alters-)Vermögensbildung eingeführt 

sowie entsprechende Absicherungsmechanismen 

(„Pensionssicherungsverein“) und eine konservative 

Anlagepolitik der Produktanbieter – Banken und Versi-

cherungen – vorgeschrieben. Ziel ist es, den Anleger 

vor einer Minderung seines Vermögens oder gar vor 

dem Totalverlust zu schützen.  

Aber auch bei diesen klassischen Produkten gelingt 

dies nicht zu 100%: Denn die tatsächlichen Auszah-

lungsbeträge der Versicherer unterliegen hohen 

Schwankungen, sind abhängig von der Anlagepolitik 

des Anbieters, dem „Händchen“ des Fondsmanagers, 

den Verwaltungskosten u.v.a.m. Wie wir aus den ent-

sprechenden Untersuchungen beispielsweise der Stif-

tung Warentest wissen, kann es bei „Lebensversiche-

rungsprodukten“ wie der bAV oder der Riester-Rente 

durchaus vorkommen, dass der „beste“ Versicherer 

seinem Kunden 30% bis 40% mehr Rente oder Kapital 

auszahlt als der schlechteste. Und wie sich die Wert-

haltigkeit einer „Kapitalanlage Eigenheim“ – demnächst 

ebenfalls gefördert durch den „Wohn-Riester“ - ange-

sichts des demographischen Wandels einmal darstellt, 

ist ebenfalls mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. 

Auch kann der Gesetzgeber durchaus nicht sicher sein, 

dass der Anleger das mit staatlicher Förderung aufge-

baute Kapital tatsächlich im Sinne der Alterssicherung 

verwendet. 

 

Rendite  

Die vermeintliche Sicherheit derart reglementierter Ka-

pitalanlagen hat einen hohen Preis: Die durchschnittli-

che Rendite von bAV- und Riester-Produkten sowie 

von klassischen Lebensversicherungen dürfte je nach 

Anbieter und Laufzeit zwischen 2% und 4% liegen. 

Produktivkapitalbeteiligungen bringen es bei langen 

Laufzeiten – je nach Anlage – auf durchschnittlich min-

destens 6% bis 10%. Bei gleicher monatlicher Sparrate 

von 100 € und einer Laufzeit von dreißig Jahren kom-

men aufgrund des Zinseszins-Effekts im ersten Fall bei 

3% Rendite ca. 58.000 € heraus, im zweiten Fall bei 

7% Rendite 117.000 €. 

Die klassische Regel der Kapitalanlage, „nicht alle Eier 

in einen Topf zu legen“ gilt uneingeschränkt. Jedoch, 

staatliche Steuerpolitik und andere Fördermaßnahmen 

führen dazu, dass der Privatanleger seine begrenzten 

Mittel in überwiegend renditeschwachen Anlageformen 

platziert, die zwar einen gewissen Schutz gegen den 

Totalverlust bieten, aber nur sehr eingeschränkt zum 

Aufbau von nennenswertem Vermögen führen. 

 

Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung – mehrdimensional 

Warum brauchen wir für die Mitarbeiter-Kapitalbeteili-

gung die nachgelagerte Besteuerung und warum kön-

nen wir auf eine Ausweitung der Insolvenzsicherung 

verzichten? 

Neben der betrieblichen Altersversorgung kennen wir 

zwei weitere Formen der Kapitalbildung, die über das 

arbeitgebende Unternehmen vermittelt werden: Die 

Wertguthaben (Lebensarbeitszeit- oder Langzeitkon-

ten) und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung.  

 

 

BAV und Wertguthaben sind wichtige Pfeiler der Ver-

mögensbildung und Altersvorsorge der Mitarbeiter. Sie 

sind (zumindest zum größten Teil) insolvenzsicher und 

unterliegen bereits heute der nachgelagerten Besteue-

rung. Sie sind darüber hinaus in vielen Unternehmen 

auch Bestandteil eines Mitarbeiterbeteiligungskonzep-

tes, wenn beispielsweise die Verzinsung der Wertgut-

haben an bestimmte Erfolgskriterien gebunden ist oder 

wenn – im Sinne eines Cafeteria-Systems – die Mitar-

beiter eine Erfolgsprämie oder auch Mittel aus einer 

Entgeltumwandlung zur Erhöhung eines Wertgutha-

bens, zur Aufstockung der bAV oder zur Einbringung in 

eine Kapitalbeteiligung verwenden können. 

Für das arbeitgebende Unternehmen sind die derart 

angelegten Mittel aber Verbindlichkeiten, bzw. es findet 

– zumindest bei außerbetrieblicher Anlage – keine Ka-

pitalbildung statt.  

Die Mitarbeiter haben bei Wertguthaben und bAV zwar 

die Vorteile der nachgelagerten Besteuerung und der 

Insolvenzsicherung, die allerdings regelmäßig mit nied-

rigen Renditen einhergehen. 
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Wenn die Politik nun beabsichtigt, dass Mitarbeiterkapi-

talbeteiligung zu mehr Eigenkapital oder eigenkapital-

ähnlichem Kapital in den Unternehmen führen und die 

Mitarbeiter in größerem Maße an den Erträgen aus 

Produktivkapital partizipieren sollen, 

 dann muss die steuerliche Benachteiligung der Ka-

pitalbeteiligung gegenüber der bAV abgebaut wer-

den, indem für die dem Arbeitnehmer nicht zuge-

flossenen Mittel ebenfalls die nachgelagerte Be-

steuerung gilt, und 

 die Renditevorteile einer Eigenkapitalbeteiligung 

oder einer „Mezzanine-Beteiligung“ dürfen nicht 

wieder durch eine Insolvenzsicherungspflicht kon-

terkariert werden.  

 

Die Beschäftigten in Deutschland besitzen zu wenig 

Produktivkapital. Neben den staatlich geförderten An-

lageformen zur Alterssicherung, die zwar relativ sicher 

aber renditeschwach sind, könnte die Mitarbeiterkapi-

talbeteiligung zu einer weiteren Säule der Vermögens-

bildung werden und zusammen mit der bAV, den Wert-

guthaben und den privaten Vorsorgeprodukten „Ries-

ter- und Rürup-Rente“ ein ausgewogenes Portfolio bil-

den. Die Anlagefaktoren „Sicherheit“, „Rendite“ und 

„Diversifikation“ können durch solch ein Portfolio je 

nach den individuellen Präferenzen des Mitarbeiter-

Anlegers und des Unternehmens gestaltet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%ige Sicherheit gibt es bei der Mitarbeiterkapitalbe-

teiligung genauso wenig wie bei den bislang geförder-

ten Altersvorsorge-Produkten. Es macht aber kaum 

Sinn, die einzige renditestarke Kapitalanlage, deren 

Werthaltigkeit jeder Mitarbeiter aus eigenem Erleben 

kennt – die Beteiligung am eigenen Unternehmen – 

weiter zu benachteiligen oder durch überbordende Si-

cherheitsanforderungen zu beschneiden. 

 

Fonds als Alternative ? 

Nicht nur die staatliche Förderung der Vermögensbil-

dung/Altersvorsorge sondern auch eine Vielzahl von 

betrieblichen Anlageformen sorgen dafür, dass die Mit-

arbeiter nicht „alles auf eine Karte setzen“, sondern ihr 

Geld nach ihren Präferenzen in verschiedenen „Töp-

fen“ anlegen können. 

Gleichwohl gibt es beispielsweise von der SPD die 

Forderung, dass unter den Gesichtspunkten der Risi-

kodiversifizierung und der Insolvenzsicherung auch 

überbetriebliche Beteiligungsformen in ein neues „Mit-

arbeiterbeteiligungsgesetz“ mit einbezogen werden sol-

len. Anstelle der Mitarbeiter würde sich der „Deutsch-

landfonds“ dann an den arbeitgebenden Unternehmen 

beteiligen. Bei einer Vielzahl solcher „indirekten Beteili-

gungsmodelle“ wäre die Kapitalbeteiligung des Mitar-

beiters am Deutschlandfonds im Falle der Insolvenz 

des arbeitgebenden Unternehmens geschützt. Ob al-

lerdings dieser Fonds als stiller Gesellschafter gerade 

auch von den mittelständischen Unternehmern akzep-

tiert würde, ist eine offene Frage. 

Man kann sich als weitere Alternative vorstellen, dass 

eine nachgelagerte Besteuerung von Beteiligungskapi-

tal der Mitarbeiter auch dann greift, wenn diese sich 

nicht am eigenen Unternehmen sondern an einem 

klassischen Investmentfonds oder auch einem Fonds 

beteiligen, der sein Anlageportfolio auf Unternehmen 

mit Mitarbeiterbeteiligung („Belegschaftsaktien“) kon-

zentriert. Derartige Fonds könnten von Banken, Versi-

cherungen oder Investmentgesellschaften aufgelegt 

und nach klassischen Anlage-Gesichtspunkten gema-

nagt werden. Solche außerbetrieblichen Formen der 

Geldanlage werden auch im Anlagekatalog des Vermö-

gensbildungsgesetzes genannt. 

Aber auch diese Möglichkeit der geförderten und damit 

„sicheren“ außerbetrieblichen Anlage gibt es schon, 

zum Beispiel als „Riester-Fondssparplan“ oder im 

Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes. 

 

„Wettbewerb der Systeme“ 

Auch wenn die Unternehmen sicherlich die direkte Be-

teiligung ihrer Mitarbeiter präferieren, können überbe-

triebliche Beteiligungen – wenn sie denn politisch ge-

wollt sind und wenn die betrieblichen Modelle nicht dis-

kriminiert werden – als zusätzliches Angebot an Mitar-

beiter und Unternehmer akzeptiert werden. Der Wett-

bewerb um das beste System wäre damit eröffnet.  

Einfache Überlegungen zur Sicherheit und Rendite von 

staatlich geförderten Produkten der Vermögensbildung 

sowie ein gleichzeitiger Blick in die Praxis derUnter-

nehmen zeigen jedoch, dass man eigentlich keine zu-

sätzlichen Absicherungsinstrumente oder Anlagepro-

dukte braucht, um das Mitarbeiterkapital vor Insolvenz 

zu schützen. Risikoscheue Mitarbeiter können aus ei-

ner Vielzahl von Angeboten wählen. Keiner wird ge-

zwungen, in das eigene Unternehmen zu investieren. 

Denjenigen, die das möchten, sollte man aber den 

Weg in eine renditestarke Anlage nicht durch steuerli-

che Diskriminierung praktisch verbauen.  

 



www.mwvlw.rlp.de 
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Unternehmenspraxis 
 

Arbeitsklima und Engagement – Neue 
Studien 
Nach den bekannten Ergebnissen der Gallup-
Studien, die regelmäßig nur ein sehr geringes En-
gagement der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
feststellen, liegen nun zwei weitere Untersuchun-
gen vor – mit durchaus unterschiedlichen Ergeb-
nissen 

Seit 2001 legt das Gallup-Institut jährlich Umfrageer-

gebnisse zum Engagement der Mitarbeiter in ihrem Un-

ternehmen vor. Danach sind:  

13 % der Mitarbeiter sind engagiert, 

69 % machen Dienst nach Vorschrift und 

18 % haben innerlich gekündigt. 

 

Diese Werte haben sich zwischen 2001 und 2006 

kaum verändert. Und werden jetzt durch eine neue 

Studie bestätigt:. 

„Geringe Mitarbeiterbindung hemmt Innovation, Wirt-

schaftswachstum und betriebliche Zukunftschancen. 

Schuld daran ist ein nicht mitarbeitergerechtes Arbeits-

umfeld, das häufig auf Defizite in der Personalführung 

zurückzuführen ist. Die Folgen sind: geringe Eigeniniti-

ative, viele Fehltage, wenig Kundenorientierung und 

kaum Ideenreichtum“. Dies ergab das aktuelle Ar-
beitsklima-Barometer des IFAK Instituts, Taunus-

stein, auf der Basis einer Repräsentativbefragung von 

1.978 Arbeitnehmern in Deutschland. 

Fast zwei Drittel (63 Prozent) der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer fühlen sich ihrem Arbeitgeber nur 

mäßig verbunden; gut ein Fünftel (22 Prozent) hat kei-

ne Bindung, das heißt, hat innerlich bereits gekündigt, 

und ein Siebtel (15 Prozent) bekundet eine hohe Ver-

bundenheit mit dem Arbeitgeber. Das bedeutet: nur 

4,750 Millionen Erwerbstätige in Deutschland sind „ih-

rem“ Unternehmen stark verbunden; 6,967 Millionen 

sind ohne Bindung und 19,952 Millionen haben eine 

mäßige Bindung zum Arbeitgeber.  

Die Studie zeigt deutlich: Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, bei denen die Bindung nur schwach ausgeprägt ist, 

legen eine geringere Eigeninitiative und weniger Ver-

antwortungsbewusstsein in ihren Unternehmen an den 

Tag als die „gebundenen“ Mitarbeiter.  

Der Grad der Verbundenheit zeigt sich auch an den 

Fehlzeiten und schlägt sich somit auf die Produktivität 

des Unternehmens nieder:  Beschäftigte, die nur eine 

geringe Bindung zu ihrem Unternehmen aufweisen, 

fehlen durchschnittlich 9,3 Tage pro Jahr; bei hoher 

Bindung sind es nur 5,9 Tage. Auch verbringen „Unge-

bundene“ am Arbeitsplatz mehr Zeit mit arbeitsfernen 

Dingen wie dem Surfen im Netz.  

Mitarbeiterbindung steigert dagegen nach dem IFAK 

Arbeitsklima-Barometer die Innovationsfähigkeit der 

Unternehmen. Erwerbstätige mit hoher Bindung zum 

Arbeitgeber bringen im Durchschnitt 19,6 Ideen und 

Verbesserungsvorschläge im Jahr ein. Zum Vergleich: 

bei Erwerbstätigen ohne Bindung sind es nur 8,9 Vor-

schläge.  

Etwas anders werden die Dinge in einer weltweiten Un-

tersuchung der Unternehmensberatung Towers Perrin 

gesehen: 

Weltweit ist durchschnittlich rund ein Fünftel der Be-

fragten hoch motiviert, hierzulande sind es 17%, womit 

Deutschland einen Prozentpunkt über dem europäi-

schen Durchschnitt liegt. Zudem zeigen sich Arbeit-

nehmer in Deutschland bemerkenswert loyal: Trotz des 

sehr guten konjunkturellen Umfelds gibt die Hälfte der 

Befragten an, selbst bei Vorliegen eines anderen An-

gebots nicht den Arbeitgeber wechseln zu wollen. 

Nicht allein der Einfluss der direkten Vorgesetzten ist 

entscheidend für die Motivation von Mitarbeitern am 

Arbeitsplatz, sondern auch organisationale Faktoren 

wie Karrieremöglichkeiten oder das Agieren der Unter-

nehmensleitung. Ältere Mitarbeiter erweisen sich zu-

dem ähnlich engagiert wie jüngere. Sie alle sind bereit, 

sich im Sinne der Unternehmensziele einzubringen, vor 

allem, wenn eigene Vorteile in Bezug auf Karriere- und 

Entwicklungsmöglichkeiten realisierbar sind. Motivation 

ist somit nicht nur monetär getrieben. Neben der Rolle 

der Unternehmensleitung und den Entwicklungsmög-

lichkeiten fördern insbesondere Entscheidungsfreiräu-

me die individuelle Motivation.  
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Wer am Ende das Sagen hat 
Firmen, die viel Freiraum auch für un-
bequeme Meinungen ihrer Leute las-
sen, sind erfolgreicher 
Markus Langes-Swarovski propagiert, was viele Manager für 

Unfug halten. "Wir glauben an gemeinsame Verantwortung", 

betont der 33-jährige Sprecher des Kristallimperiums. Das 

Swarovksi-Credo lautet: "Erst wenn man die Sichtweisen und 

Erfahrungen aller Beteiligten kennt, lassen sich qualitativ 

hochwertige und wirklich gewinnträchtige Geschäftsentschei-

dungen fällen." Der Erfolg gibt dem Kommunikationschef, der 

vor fünf Jahren die Geschäfte seines Vaters übernahm, recht. 

Über zwei Milliarden Euro setzten die Tiroler Buddenbrooks 

im vergangenen Jahr mit Strasssteinchen und Kristallfiguren 

um.  

Die Swarovski-Dynastie zählt nicht nur zu den erfolgreichsten 

Unternehmerfamilien, sondern auch zu den streitbarsten. Auf 

20 000 Mitarbeiter kommen stolze 20 Manager aus dem Fami-

lienclan, die alle etwas zu sagen haben - und sich deswegen 

auch einmal in die Wolle bekommen. Solche Diskussionen 

aber empfinden sie als durchaus fruchtbar. Die Geschäftsfüh-

rung - sechs von acht Managern stammen aus der Familie - 

sorgte dafür, dass der "produktive Diskurs" ins Leitbild des 

Unternehmens aufgenommen wurde. Vor wichtigen Entschei-

dungen dürfen sich Swarovski-Manager nicht ins stille Käm-

merlein verkrümeln. Sie hören sich erst einmal an, was ihre 

Leute zu sagen haben, beobachten das Hin und Her der Ar-

gumente und verlautbaren dann erst die im Diskurs entstan-

denen Entscheidungen.  

Langes Palavern und das Einbeziehen von Mitarbeitern - für 

viele Manager ein Graus. Doch wer glaubt, die Zeit der Dis-

kussionen in Unternehmen sei passé, täuscht sich. Sie bricht 

gerade erst wieder an. Der Grund: Geschäftsmodelle sind 

heute ständig wechselnden Marktgegebenheiten anzupassen. 

"Kein Manager kann mehr darauf verzichten, vor zentralen 

Entscheidungen die verschiedenen Logiken aller Abteilungen 

gegenüberzustellen, bevor es ans Eingemachte geht", urteilt 

Thomas Schnelle, Geschäftsführer der Gesellschaft für Pla-

nung und Organisation, Metaplan.  

Das Schwierige daran: die richtige Balance zwischen einem 

eher direktiven Führungsstil à la Basta-Kanzler Gerhard 

Schröder und dem konsensorientierten Moderationsstil à la 

Angela Merkel zu finden. Dabei haben viele Manager grund-

sätzlich ein Problem, wie eine Studie der Economist Intelli-

gence Unit unter 154 Entscheidern weltweit belegt. So glaubt 

nur jeder zehnte Manager, tatsächlich über alle relevanten 

Informationen zu verfügen, um geschäftskritische Entschei-

dungen zu treffen. Doch allzu wissenschaftlich sollten Mana-

ger nicht herangehen, warnt Götz Werner, Chef von DM Dro-
geriemarkt und Herr über 1 500 Filialen: "Derzeit werden zu 

viele Entscheidungen auf der Basis der Empirie getroffen." Er 

ist überzeugt: "Richtige Entscheidungen werden wahrscheinli-

cher, wenn man nie die unendliche Liebe zum Detail und die 

klare Vision aus den Augen verliert."  

Anthroposoph Werner versteht sein Unternehmen als Wirt-

schaftsgemeinschaft, bei der die Mitarbeiter zum Ergebnis 

entscheidend beitragen, und bezieht sie deshalb mit ein. So 

dürfen die Beschäftigten in den Filialen über Warensortiment, 

Dienstpläne und Gehälter mitentscheiden. Zudem wählen sie 

ihre Vorgesetzten selbst. "Je selbstständiger die Mitarbeiter 

sind und je besser sie die Bedürfnisse der Kunden wahrneh-

men, desto unternehmerischer wird der Unternehmer", so 

Werners Philosophie.  

Chefs, die stets allen signalisieren, dass sie im Grunde immer 

wissen, was das Beste für das Unternehmen ist, bekommen 

Mitarbeiter auf Dauer nicht dazu, offen und ehrlich ihre Mei-

nung darzulegen. Ernst Heilgenthal, Partner der Personalbe-

ratung Gemini Executive Search, beobachtet: "Viele Diskussi-

onen dienen denn auch eher der Besülzung der Truppen. Der 

Chef weiß, wo er hin will, und muss nun die Leute hinter sich 

und seine Sache bringen." Schon in den 70er-Jahren predig-

ten Kommunikationsexperten: Hierarchie ist nicht an sich 

schlecht, doch sie ist ein Informationsverzerrer. Weil sie auch 

Macht und Privilegien reguliert, kann sie Veränderungen be-

hindern.  

Wohin das führen kann, zeigt das Beispiel eines Pharmakon-

zerns, der ein neues Mittel gegen Prostatakrebs entwickelt 

hatte. Die Marketingabteilung entwarf eine Kampagne, die die 

Vorteile des neuen Medikaments gegenüber der Konkurrenz 

herausstellte. Die Vertriebler übergaben die Broschüren je-

doch nie den Ärzten – wohl wissend, dass diese den Argu-

menten keinen Glauben schenken würden. Erst als ein neuer 

Bereichsleiter die verschiedenen Abteilungen an einen Tisch 

bat, tat sich etwas. Der Vertrieb war überzeugt, dass die Ärzte 

nur durch Kundenbindung zu gewinnen sind. "Wenn der Chef 

jedoch ausschließlich auf die Vertriebler gehört hätte, wäre 

lediglich der Etat für Geschäftsessen explodiert", berichtet 

Metaplan-Chef Schnelle. Im Diskurs mit den Marketing- und 

Marktforschungsexperten fand sich eine viel intelligentere Lö-

sung. Das Pharmaunternehmen entwarf ein Programm für die 

Vor- und Nachsorge von Krebspatienten. Davon profitierten 

niedergelassene Ärzte genauso wie Kliniken, an die sie ihre 

Patienten verwiesen.  

"Dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Logiken 

entwickeln, ist völlig gesund. Doch das Management muss 

immer darauf achten, dass solche Konflikte nicht den Erfolg 

des Unternehmens und wichtige Veränderungen behindern", 

erklärt Metaplan-Berater Christoph Nahrholdt das Geheimnis 

der Entscheidungsfindung im Diskurs. Dabei haben die Dis-

kussionen, die Manager heute mit Mitarbeitern führen, kaum 

noch etwas mit der Workshop-Atmosphäre der 70er-Jahre zu 

tun. "Damals glaubte man, hierarchiefreie Räume schaffen zu 

müssen für eine ehrliche Beteiligung der Mitarbeiter", sagt 

Schnelle. Heute wissen alle, dass am Ende aller Diskussionen 

ein Ergebnis stehen muss, und dass am Ende Entscheidun-

gen vom Chef getroffen werden. Ständige Scheindiskussionen 

jedoch höhlen die Handlungsfähigkeit von Firmen peu à peu 

aus. Schnelle: "Chefs müssen starke Persönlichkeiten sein, 

aber punktuell auch die Größe haben, das Wissen und den 

Einfluss anderer nicht zu unterschätzen."  

JULIA LEENDERTSE | DÜSSELDORF 
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